
EJW / CVJM Ulm      Krisenplan                   Stand: 18.06.2015 
Freizeitarbeit     Allgemeines 

Krisenplan  
 

Über jedes krisenhafte Ereignis wird die Hauptamtliche Begleitung / Ansprechperson 
im Notfallplan von der Freizeitleitung über die Notfallnummer informiert. 
Die Hauptamtliche Begleitung der Freizeit informiert die Krisenteam-Leitung. 
Hier fällt die Entscheidung, ob »eine Krise eine Krise« ist. Im vollen Umfang kommt 
der Krisenplan bei Großschadensereignissen wie z.B. ein Busunglück mit 
Toten und/oder Verletzten zum Einsatz oder Beschädigte bei Unwettern, schweren 
Erkrankungen bei TN und MA, Todesfällen von TN oder MA, Straftaten wie 
Tötungsdelikte, Sexualdelikte, o.ä., Bränden,… 
Hier fällt auch die Entscheidung, ob die Hauptamtliche Begleitung / Ansprechperson 
im Notfallplan an den Ort des Geschehens fährt. 
 
Krisenmanagement geschieht … 
 
… am Ort des Geschehens 
Das Leitungsteam der jeweiligen Freizeit ist für die Umsetzung der ersten 
Schritte verantwortlich. 
Ein Mitglied des Krisenteams reist nach Kenntnisnahme des Schadensereignisses 
unverzüglich zum Ort des Geschehens und übernimmt 
vor Ort die Leitung des Krisenmanagements. 
 
 
… und in der Krisenzentrale 
Hier trifft sich umgehend das von der Leitung einberufene Krisenteam. 
Es setzt sich zusammen aus: 
--> Der Leitung 
--> Ein/Eine Verantwortliche/r der Gesamtorganisation  
--> Ein/Eine Mitarbeiter/in mit Erfahrung in der Pressearbeit 
--> Mitarbeiter/-innen für den Telefondienst (Pressearbeit, Informationenstelle) 
--> Ein/Eine Notfallseelsorger/-innen 
--> Assistent/-innen des Krisenteams 
 
…und hat unter anderem folgende Aufgaben 
--> Presse/Öffentlichkeitsarbeit 
--> Informieren der Angehörigen und das Sicherstellen deren seelsorgerlichen 
Betreuung. 
--> Einrichtung eines Krisenbüros 
--> Das kompetente Abarbeiten aller anfallenden Aufgaben. z.B. 
1. Rücktransport der Gruppe 
2. Transport von Angehörigen zum Ort des Geschehens 
3. Rücktransport der Opfer organisieren 
--> Einbindung von Seelsorger/-innen vor Ort, in die Betreuung der Opfer 
--> Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
Es ist sicher zu stellen, dass das Tagesgeschäft der betroffenen Institution 
weiterhin kompetent erledigt werden kann. 
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 Checkliste zur Vorbereitung der Freizeit  
(für das Freizeitteam)  
 
Um im Krisenfall bestmöglich vorbereitet zu sein findet ihr nachfolgend verschiedene Hinweise 
und Anregungen was im Vorfeld einer Freizeit im Sinne eines funktionierenden Krisen- und 
Notfallmanagements präventiv zu tun ist:  
 

• Sorgt dafür, dass möglichst viele Mitglieder des Freizeitteams eine Erste-Hilfe-Schulung 
besucht haben und (sofern erforderlich) einen gültigen Rettungsschwimmschein besitzen. 

  
• Siehe beiliegende Informationen zum Krisenplan  

 
• Informiert euch über den ausgefüllten Freizeitpass der TN über deren Besonderheiten und 

      Auffälligkeiten. 
 

• Erkundigt euch, ob die zuständige deutsche Botschaft in eurem Reiseland eine Anmeldung von 
     Gruppenreisen verlangt. Wenn ja, nutzt hierfür die „Notfall-Teilnehmer- und Betreuerliste“.  

• Speichert euch sämtliche wichtigen Notfallnummern und Kontaktpersonen zusätzlich in euer 
Betreuerhandy ein. 

 
• Das Betreuerhandy muss immer aufgeladen sein und der Vertrag bzw. die PrePaid-Karte für 

das internationale Roaming freigeschaltet sein. Achtet auf ausreichendes Guthaben!  
 

• Sorgt dafür, dass ihr stets eine gut ausgestattete Erste-Hilfe-Tasche griffbereit habt.  
 

• Besprecht mit dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters detailliert das 
Notfall- und Krisenmanagement.  
 

• Besprecht das Thema „Notfall- und Krisenmanagement“ ggf. mit den Teilnehmenden beim 
Vortreffen und mit den Eltern beim Elternabend.  

 
• Wählt sorgfältig eure Vertragspartner (Reisebüro, Busunternehmen etc.) aus.  

(Mögliche Kriterien können dabei sein: Erfahrungen im Jugendtourismus, Anzahl der Busfahrer für die geplante 
Reise, Einhaltung von Lenk- und Pausenzeiten, Technischer Zustand der Busse etc.)  

 
• Sollte sich ein/e Teilnehmer/in kurz vor Fahrtbeginn noch abmelden bzw. nicht zur Abfahrt 

erscheinen, muss diese/r unbedingt von der Notfall-Teilnehmerliste gestrichen werden.  
 

• Diese Information muss dem verantwortlichen Vertreter des Trägers umgehend mitgeteilt 
werden. 

 
• Meldet euch kurz telefonisch bei dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters 

sobald ihr wohlbehalten am Freizeitort angekommen seid.  
 

• Meldet euch ebenso bei dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters zurück 
sobald ihr wieder euren Heimatort erreicht habt und die Freizeit zu Ende ist.  
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Anleitung für das Freizeitteam  
 
 

Für den Fall eines außergewöhnlichen Schadensereignisses: 
 
--> Zuerst die üblichen Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten. 
 
--> Versucht ruhig zu werden und sorgt in eurer Gruppe für Ruhe. 
 
--> Ruft die Notfallnummer des Evang. Jugendwerk / CVJM Ulm an. 
 
--> Das Krisenteam braucht unbedingt die Telefonnummer, unter der ihr ab 
      jetzt zu erreichen seid. 
 
--> Gleichzeitig bildet sich gerade ein Krisenteam in der Krisenzentrale. 

Die Nummer bekommt ihr von der Notfallbereitschaft des Evang. Jugendwerk / 
CVJM Ulm. 
 

--> Ein Mitglied des Krisenteams macht sich jetzt sofort auf den Weg zu 
      euch, um euch zu unterstützen. 
 
--> Füllt den Schadenhergangsbericht präzise und der Realität entsprechend 
      aus und gebt die Informationen an das Krisenteam weiter. 
 
 
Ab jetzt müssen Informationen zwischen euch und dem Krisenstab 
regelmäßig ausgetauscht werden. 
 
--> Informiert, wenn nicht schon geschehen, die örtliche Polizei. Protokolle 
      braucht ihr nicht zu unterschreiben, wenn ihr nicht genau versteht, was 
      dort steht. Verlangt auf alle Fälle eine Übersetzung. 
 
--> Kontakt mit der Presse, Funk und Fernsehen hält ab jetzt das Krisenteam. 
      Presse, Funk und Fernsehen erhalten von euch die Nummer des Krisenstabs. 
 
Gebt selbst keine Informationen weiter! 
 
--> Die Gruppe muss jetzt an einen geschützten Ort (z.B. Freizeithaus) gebracht 
      werden. Außer autorisierten Personen (Polizei, etc.) braucht ihr 
      niemandem Einlass zu gewähren. 
 
--> Wichtig! Die Gruppenmitglieder dürfen jetzt keine Informationen an 
      Presse, Fernsehen, Radio und Elternhaus weitergeben. Das übernimmt 
      das Krisenteam. 
 
--> Überlegt jetzt, wer welche Aufgaben übernimmt. 
      Wer betreut die Gruppe? 
      Wer kümmert sich um die »Opfer«? 
      Wer hält Kontakt mit der Krisenzentrale? Etc. 
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Notfall-Checklist in 3 Sprachen 
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Wichtig! 
Es ist notwendig, dass das Krisenteam diesen Bericht schnell erhält. 

Zur Not können Angaben auch nachgereicht werden.

Welche Freizeit

Wer ist zu Schaden gekommen?
(Bei mehreren Geschädigten, extra Blatt benutzen)

Name/Vorname

Adresse

Telefon Geb.Datum

Hergang des Schadensereignisses 
(für genaue Schilderung ggf. Rückseite benutzen)

EJW / CVJM Ulm 
Freizeitarbeit

Krisenplan 
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Wann ist es passiert?

Wo ist es passiert?

Wer hat welche Verletzungen?
(Eventuell extra Blatt benutzen)

Bei welchem Arzt, in welchem Krankenhaus befinden sich die Geschädigten?
Telefonnummern und Adressen (eventuell extra Blatt benutzen)

Wurde die Polizei verständigt und/oder wurde der Unfall polizeilich 
aufgenommen? 
Polizeidienststelle; Adresse und Telefonnummer

Sind die Eltern schon informiert?

Bitte nach Möglichkeit dafür sorgen, dass nicht andere Gruppenmitglieder die Erziehungsberechtigten über Handy 

anrufen. Wir kümmern uns um die Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten.

Wo halten sich die unverletzten Gruppenmitglieder derzeit auf? 
Ort und Telefonnummer

Schadenshergangsbericht Seite 2/3
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Wer hat von den Freizeitleiterinnen und Freizeitleitern die Aufsicht geführt 
und steht für Rückfragen zur Verfügung?  
(!!!Wichtig, bitte unbedingt angeben!!!)

Name/Vorname

Adresse

Telefon Geb.Datum

Unter folgender Telefonnummer sind wir ab jetzt zu erreichen: Wichtig!!!

Wurde der Unfall durch eine andere Person verschuldet?

Ja (  ) Nein (  )

Wenn ja, durch wen?

Name/Vorname

Adresse

Telefon

Sonstige Hinweise und Erläuterungen:

Ort, Datum

Unterschrift Freizeitleiter/-in

Diese Informationen bitte direkt an das Krisenteam weiterleiten.

Schadenshergangsbericht Seite 3/3
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Notfallplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 
Wenn ein Kind oder Jugendliche berichtet 
 
1. Ruhe bewahren! Nicht in Panik ausbrechen! Nicht voreilig und unbedacht handeln! 

 
2. Glaube dem Kind / Jugendlichen und nimm seine Äußerungen ernst! 

 

3. Versprich nichts, was du anschließend nicht halten kannst, z.B. niemanden etwas davon zu 
erzählen. Sage lieber: „Da muss ich mir jetzt Rat holen.“ 
Stimme das Vorgehen mit dem / der Betroffenen ab. Aber es gibt Grenzen!  Kindeswohl! In 
manchen Fällen muss entgegen dem Wunsch des Kindes / Jugendlichen gehandelt werden.  

 
4. Informiere sobald wie möglich den verantwortlichen Hauptamtlichen, mit dem das weitere 

Vorgehen abgestimmt wird. 
 

5. Verständige auf keinen Fall sofort die Familie. 
 

6. Informiere auf keinen Fall den vermutlichen Täter / die vermutliche Täterin! 
 

7. Protokolliere Aussagen und Situationen. 
 

8. Stimme das weitere Vorgehen mit dem / der Betroffenen und dem verantwortlichen 
Hauptamtlichen ab. 

 

9. Hole dir Unterstützung bei Fachberatungsstellen. 
a) Erziehungsberatungsstellen 

Diese werden eingeschaltet, wenn keine akute Bedrohung für das Kind / den Jugendlichen 
vorliegt. Die weitere Vorgehensweise kann mit Spezialisten abgesprochen werden, ohne 
dass diese gleich handeln müssen. 
Kinderschutzbund Ulm   0731‐28042 
 

b) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus der Stadt Ulm, kann die 
Kinderschutzstelle der Stadt Ulm eingeschalten werden. Allerdings müssen die, wenn der 
Fall nicht anonym geschildert wird, handeln und mit den Eltern des betroffenen Kindes in 
Kontakt treten. 
 
Jugendamt / Kinderschutzstelle der Stadt Ulm 
Frau Agünlü / Herr Bartz:  0731‐161 61 61 
 

c) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus dem Alb‐Donau‐Kreis, kann das 
Jugendamt des Alb‐Donau‐Kreises eingeschalten werden. Allerdings muss das Jugendamt, 
wenn der Fall nicht anonym geschildert wird, handeln und mit den Eltern des betroffenen 
Kindes in Kontakt treten. 

 
Jugendamt Alb‐Donau‐Kreis (Sekretariat) 
Telefonnummer:     0731‐185 43 99 
 

d) Nur im äußersten Notfall oder nach Absprache mit der Fachberatungsstelle die Polizei rufen. 
Sobald dieses informiert ist, ist sie verpflichtet zu ermitteln!  

 
10. Wenn du z.B. an einem Wochenende niemand erreichen kannst: Ruhe bewahren! Das Opfer 

schützen. Nicht in Aktionismus verfallen! 
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Krisenplan  
 

Über jedes krisenhafte Ereignis wird die Hauptamtliche Begleitung / Ansprechperson 
im Notfallplan von der Freizeitleitung über die Notfallnummer informiert. 
Die Hauptamtliche Begleitung der Freizeit informiert die Krisenteam-Leitung. 
Hier fällt die Entscheidung, ob »eine Krise eine Krise« ist. Im vollen Umfang kommt 
der Krisenplan bei Großschadensereignissen wie z.B. ein Busunglück mit 
Toten und/oder Verletzten zum Einsatz oder Beschädigte bei Unwettern, schweren 
Erkrankungen bei TN und MA, Todesfällen von TN oder MA, Straftaten wie 
Tötungsdelikte, Sexualdelikte, o.ä., Bränden,… 
Hier fällt auch die Entscheidung, ob die Hauptamtliche Begleitung / Ansprechperson 
im Notfallplan an den Ort des Geschehens fährt. 
 
Krisenmanagement geschieht … 
 
… am Ort des Geschehens 
Das Leitungsteam der jeweiligen Freizeit ist für die Umsetzung der ersten 
Schritte verantwortlich. 
Ein Mitglied des Krisenteams reist nach Kenntnisnahme des Schadensereignisses 
unverzüglich zum Ort des Geschehens und übernimmt 
vor Ort die Leitung des Krisenmanagements. 
 
 
… und in der Krisenzentrale 
Hier trifft sich umgehend das von der Leitung einberufene Krisenteam. 
Es setzt sich zusammen aus: 
--> Der Leitung 
--> Ein/Eine Verantwortliche/r der Gesamtorganisation  
--> Ein/Eine Mitarbeiter/in mit Erfahrung in der Pressearbeit 
--> Mitarbeiter/-innen für den Telefondienst (Pressearbeit, Informationenstelle) 
--> Ein/Eine Notfallseelsorger/-innen 
--> Assistent/-innen des Krisenteams 
 
…und hat unter anderem folgende Aufgaben 
--> Presse/Öffentlichkeitsarbeit 
--> Informieren der Angehörigen und das Sicherstellen deren seelsorgerlichen 
Betreuung. 
--> Einrichtung eines Krisenbüros 
--> Das kompetente Abarbeiten aller anfallenden Aufgaben. z.B. 
1. Rücktransport der Gruppe 
2. Transport von Angehörigen zum Ort des Geschehens 
3. Rücktransport der Opfer organisieren 
--> Einbindung von Seelsorger/-innen vor Ort, in die Betreuung der Opfer 
--> Aufrechterhaltung der Kommunikation zwischen allen Beteiligten 
Es ist sicher zu stellen, dass das Tagesgeschäft der betroffenen Institution 
weiterhin kompetent erledigt werden kann. 
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 Checkliste zur Vorbereitung der Freizeit  
(für das Freizeitteam)  
 
Um im Krisenfall bestmöglich vorbereitet zu sein findet ihr nachfolgend verschiedene Hinweise 
und Anregungen was im Vorfeld einer Freizeit im Sinne eines funktionierenden Krisen- und 
Notfallmanagements präventiv zu tun ist:  
 

• Sorgt dafür, dass möglichst viele Mitglieder des Freizeitteams eine Erste-Hilfe-Schulung 
besucht haben und (sofern erforderlich) einen gültigen Rettungsschwimmschein besitzen. 

  
• Siehe beiliegende Informationen zum Krisenplan  

 
• Informiert euch über den ausgefüllten Freizeitpass der TN über deren Besonderheiten und 

      Auffälligkeiten. 
 

• Füllt die komplette „Notfallmappe für das Freizeitteam am Krisenort“ inkl. aller Anlagen 
sorgfältig aus.  

• Diese Mappe muss während der gesamten Freizeit immer griffbereit sein.  

• Erkundigt euch, ob die zuständige deutsche Botschaft in eurem Reiseland eine Anmeldung von 
     Gruppenreisen verlangt. Wenn ja, nutzt hierfür die „Notfall-Teilnehmer- und Betreuerliste“.  

• Speichert euch sämtliche wichtigen Notfallnummern und Kontaktpersonen zusätzlich in euer 
Betreuerhandy ein. 

 
• Das Betreuerhandy muss immer aufgeladen sein und der Vertrag bzw. die PrePaid-Karte für 

das internationale Roaming freigeschaltet sein. Achtet auf ausreichendes Guthaben!  
 

• Sorgt dafür, dass ihr stets eine gut ausgestattete Erste-Hilfe-Tasche griffbereit habt.  
 

• Füllt die komplette „Notfallmappe für den Träger am Heimatort“ inkl. Kopien aller Anlagen 
sorgfältig aus und übergebt sie an den verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters. 

  
• Besprecht mit dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters detailliert das 

Notfall- und Krisenmanagement.  
 

• Besprecht das Thema „Notfall- und Krisenmanagement“ ggf. mit den Teilnehmenden beim 
Vortreffen und mit den Eltern beim Elternabend.  

 
• Wählt sorgfältig eure Vertragspartner (Reisebüro, Busunternehmen etc.) aus.  

(Mögliche Kriterien können dabei sein: Erfahrungen im Jugendtourismus, Anzahl der Busfahrer für die geplante 
Reise, Einhaltung von Lenk- und Pausenzeiten, Technischer Zustand der Busse etc.)  

 

• Sollte sich ein/e Teilnehmer/in kurz vor Fahrtbeginn noch abmelden bzw. nicht zur Abfahrt 
erscheinen, muss diese/r unbedingt von der Notfall-Teilnehmerliste sowohl in der „Notfallmappe 
für das Freizeitteam am Krisenort“ als auch in der „Notfallmappe für den Träger am Heimatort“ 
gestrichen werden.  

 
• Meldet euch kurz telefonisch bei dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters 

sobald ich wohlbehalten am Freizeitort angekommen seid.  
 

• Meldet euch ebenso bei dem verantwortlichen Vertreter eures Trägers/ Veranstalters zurück 
sobald ihr wieder euren Heimatort erreicht habt und die Freizeit zu Ende ist.  
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Anleitung für das Freizeitteam  
 
 

Für den Fall eines außergewöhnlichen Schadensereignisses: 
 
--> Zuerst die üblichen Sofortmaßnahmen am Unfallort einleiten. 
 
--> Versucht ruhig zu werden und sorgt in eurer Gruppe für Ruhe. 
 
--> Ruft die Notfallnummer des Evang. Jugendwerk / CVJM Ulm an. 
 
--> Das Krisenteam braucht unbedingt die Telefonnummer, unter der ihr ab 
      jetzt zu erreichen seid. 
 
--> Gleichzeitig bildet sich gerade ein Krisenteam in der Krisenzentrale. 

Die Nummer bekommt ihr von der Notfallbereitschaft des Evang. Jugendwerk / 
CVJM Ulm. 
 

--> Ein Mitglied des Krisenteams macht sich jetzt sofort auf den Weg zu 
      euch, um euch zu unterstützen. 
 
--> Füllt den Schadenhergangsbericht präzise und der Realität entsprechend 
      aus und gebt die Informationen an das Krisenteam weiter. 
 
 
Ab jetzt müssen Informationen zwischen euch und dem Krisenstab 
regelmäßig ausgetauscht werden. 
 
--> Informiert, wenn nicht schon geschehen, die örtliche Polizei. Protokolle 
      braucht ihr nicht zu unterschreiben, wenn ihr nicht genau versteht, was 
      dort steht. Verlangt auf alle Fälle eine Übersetzung. 
 
--> Kontakt mit der Presse, Funk und Fernsehen hält ab jetzt das Krisenteam. 
      Presse, Funk und Fernsehen erhalten von euch die Nummer des Krisenstabs. 
 
Gebt selbst keine Informationen weiter! 
 
--> Die Gruppe muss jetzt an einen geschützten Ort (z.B. Freizeithaus) gebracht 
      werden. Außer autorisierten Personen (Polizei, etc.) braucht ihr 
      niemandem Einlass zu gewähren. 
 
--> Wichtig! Die Gruppenmitglieder dürfen jetzt keine Informationen an 
      Presse, Fernsehen, Radio und Elternhaus weitergeben. Das übernimmt 
      das Krisenteam. 
 
--> Überlegt jetzt, wer welche Aufgaben übernimmt. 
      Wer betreut die Gruppe? 
      Wer kümmert sich um die »Opfer«? 
      Wer hält Kontakt mit der Krisenzentrale? Etc. 
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Notfall-Checklist in 3 Sprachen 
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Wichtig! 
Es ist notwendig, dass das Krisenteam diesen Bericht schnell erhält. 

Zur Not können Angaben auch nachgereicht werden.

Welche Freizeit

Wer ist zu Schaden gekommen?
(Bei mehreren Geschädigten, extra Blatt benutzen)

Name/Vorname

Adresse

Telefon Geb.Datum

Hergang des Schadensereignisses 
(für genaue Schilderung ggf. Rückseite benutzen)

EJW / CVJM Ulm 
Freizeitarbeit
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Wann ist es passiert?

Wo ist es passiert?

Wer hat welche Verletzungen?
(Eventuell extra Blatt benutzen)

Bei welchem Arzt, in welchem Krankenhaus befinden sich die Geschädigten?
Telefonnummern und Adressen (eventuell extra Blatt benutzen)

Wurde die Polizei verständigt und/oder wurde der Unfall polizeilich 
aufgenommen? 
Polizeidienststelle; Adresse und Telefonnummer

Sind die Eltern schon informiert?

Bitte nach Möglichkeit dafür sorgen, dass nicht andere Gruppenmitglieder die Erziehungsberechtigten über Handy 

anrufen. Wir kümmern uns um die Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten.

Wo halten sich die unverletzten Gruppenmitglieder derzeit auf? 
Ort und Telefonnummer

Schadenshergangsbericht Seite 2/3
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Wer hat von den Freizeitleiterinnen und Freizeitleitern die Aufsicht geführt 
und steht für Rückfragen zur Verfügung?  
(!!!Wichtig, bitte unbedingt angeben!!!)

Name/Vorname

Adresse

Telefon Geb.Datum

Unter folgender Telefonnummer sind wir ab jetzt zu erreichen: Wichtig!!!

Wurde der Unfall durch eine andere Person verschuldet?

Ja (  ) Nein (  )

Wenn ja, durch wen?

Name/Vorname

Adresse

Telefon

Sonstige Hinweise und Erläuterungen:

Ort, Datum

Unterschrift Freizeitleiter/-in

Diese Informationen bitte direkt an das Krisenteam weiterleiten.
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Notfallplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
Wenn ein Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin oder ein Jugendlicher unter Verdacht steht 
 
1. Ruhe bewahren! Nicht in Panik ausbrechen! Nicht voreilig und unbedacht handeln! 

 
2. Verständige auf keinen Fall sofort die Familie. 

 

3. Informiere auf keinen Fall den vermutlichen Täter / die vermutliche Täterin! 
 

4. Organisiere kein gemeinsames Gespräch zwischen vermutlichen Opfer und vermutlichen Täter / Täterin. 
 
5. Spreche mit dem verantwortlichen Hauptamtlichen darüber.  
 
6. Überlege, woher kommt die Vermutung. Erkenne und benenne deine Gefühle. 

 

7. Lege gemeinsam mit dem Hauptamtlichen das weitere Vorgehen fest und suche professionelle Hilfe. 
 

8. Ziel muss auf jeden Fall sein die Übergriffe zu beenden, ohne in vorschnellen Aktionismus zu verfallen (z.B. 
verdächtige Person nicht mehr alleine mit Schutzbefohlenen lassen). 

 

9. Schon im Vermutungsfall, in jedem Fall bei einer bewiesenen Vermutung, müssen die Verantwortliche 
deutliche machen, dass sie auf Seite des Opfers stehen und mit Konsequenzen gegenüber dem Täter, der 
Täterin reagieren. 

 

10. Hole dir Unterstützung bei Fachberatungsstellen. 
a) Erziehungsberatungsstellen 

Diese werden eingeschaltet, wenn keine akute Bedrohung für das Kind / den Jugendlichen vorliegt. 
Die weitere Vorgehensweise kann mit Spezialisten abgesprochen werden, ohne dass diese gleich 
handeln müssen. 
Kinderschutzbund Ulm   0731‐28042 
 

b) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus der Stadt Ulm, kann die Kinderschutzstelle der 
Stadt Ulm eingeschalten werden. Allerdings müssen die, wenn der Fall nicht anonym geschildert wird, 
handeln und mit den Eltern des betroffenen Kindes in Kontakt treten. 
 
Jugendamt / Kinderschutzstelle der Stadt Ulm 
Frau Agünlü / Herr Bartz: 0731‐161 61 61 
 

c) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus dem Alb‐Donau‐Kreis, kann das Jugendamt 
des Alb‐Donau‐Kreises eingeschalten werden. Allerdings muss das Jugendamt, wenn der Fall nicht 
anonym geschildert wird, handeln und mit den Eltern des betroffenen Kindes in Kontakt treten. 

 
Jugendamt Alb‐Donau‐Kreis (Sekretariat) 
Telefonnummer:     0731‐185 43 99 
 

d) Nur im äußersten Notfall oder nach Absprache mit der Fachberatungsstelle die Polizei rufen. Sobald 
dieses informiert ist, ist sie verpflichtet zu ermitteln!  

 
11. Wenn du z.B. an einem Wochenende niemand erreichen kannst: Ruhe bewahren! Das Opfer schützen. 

Nicht in Aktionismus verfallen! 
Z.B.   Mitarbeiten behalten den Täter immer im Auge?? 
    Mitarbeiter behalten das Opfer immer im Auge?? 
 

 

! Erkenne und akzeptiere deine Grenzen und Möglichkeiten! 
 

 



Notfallplan bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
 
Wenn du eine Vermutung hast 
 
1. Ruhe bewahren! Nicht in Panik ausbrechen! Nicht voreilig und unbedacht handeln! 

 
2. Verständige auf keinen Fall sofort die Familie. 

 

3. Informiere auf keinen Fall den vermutlichen Täter / die vermutliche Täterin! 
 

4. Organisiere kein gemeinsames Gespräch zwischen vermutlichen Opfer und vermutlichen Täter / Täterin. 
 

5. Spreche mit dem verantwortlichen Hauptamtlichen darüber.  
 
6. Überlege, woher kommt die Vermutung. Erkenne und benenne deine Gefühle. 

 

7. Biete dem Kind / Jugendlichen ein Gespräch an. Akzeptiere, wenn es abgelehnt wird.  
 

8. Stimme das weitere Vorgehen mit dem / der Betroffenen und dem verantwortlichen Hauptamtlichen ab. 
 

9. Hole dir Unterstützung bei Fachberatungsstellen. 
a) Erziehungsberatungsstellen 

Diese werden eingeschaltet, wenn keine akute Bedrohung für das Kind / den Jugendlichen vorliegt. 
Die weitere Vorgehensweise kann mit Spezialisten abgesprochen werden, ohne dass diese gleich 
handeln müssen. 
Kinderschutzbund Ulm   0731‐28042 
 

b) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus der Stadt Ulm, kann die Kinderschutzstelle der 
Stadt Ulm eingeschalten werden. Allerdings müssen die, wenn der Fall nicht anonym geschildert wird, 
handeln und mit den Eltern des betroffenen Kindes in Kontakt treten. 
 
Jugendamt / Kinderschutzstelle der Stadt Ulm 
Frau Agünlü / Herr Bartz: 0731‐161 61 61 
 

c) Handelt es sich um ein Kind / einen Jugendlichen aus dem Alb‐Donau‐Kreis, kann das Jugendamt 
des Alb‐Donau‐Kreises eingeschalten werden. Allerdings muss das Jugendamt, wenn der Fall nicht 
anonym geschildert wird, handeln und mit den Eltern des betroffenen Kindes in Kontakt treten. 

 
Jugendamt Alb‐Donau‐Kreis (Sekretariat) 
Telefonnummer:     0731‐185 43 99 
 

d) Nur im äußersten Notfall oder nach Absprache mit der Fachberatungsstelle die Polizei rufen. Sobald 
dieses informiert ist, ist sie verpflichtet zu ermitteln!  

 

! Erkenne und akzeptiere deine Grenzen und Möglichkeiten! 
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